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Dr. Flecken, Dr. Holtz 
Berlin, 25.03.2026 
MV 018-26 
 

 
 

Beschlussübersicht  
der 376. Sitzung des Medienrates am 03. März 2026  
in der mabb 

 
TOP 1: Begrüßung 

a) Tagesordnung 
 
Keine Änderungen. 
 

b) Protokoll der 375. Sitzung (B) 
 
Das Protokoll der 375. Sitzung wird genehmigt. 
 

c) Mündliche Aussprache zu aktuellen Themen (I) 
 
Der Sitzungstermin am 12. Mai 2026 entfällt.  
 

TOP 2: Vergabeverfahren UKW Potsdam 102,1 MHz 

a) Anhörung Power Radio GmbH / „Power Radio“ (I) 
Gast ab 10:15 Uhr: Herr Thomas Thimme (GF) 
 
Die Anhörung ist Gegenstand eines gesonderten Protokolls. 
 

Der Medienrat nimmt die Vorlage 008-2026 zur Kenntnis. 

 

TOP 3: Zulassung und Aufsicht 

a) Ausschreibung DAB+-Übertragungskapazitäten für eine landesweite Ver-
breitung von privaten Hörfunkprogrammen (B) 

 

Der Medienrat beschließt die Ausschreibung von DAB+-Übertragungska-

pazitäten für eine landesweite Verbreitung von privaten Hörfunkpro-

grammen entsprechend dem Entwurf in MV 011-2026. 
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b) Vergabe UKW-Frequenzen RTL Radio Berlin GmbH / „104.6 RTL“ (B) 
 

1. Der RTL Radio Berlin GmbH werden zur Veranstaltung ihres Hörfunk-

programms „104.6 RTL – Berlins Hitradio“ ab dem 10. September 

2026 die UKW-Frequenzen  

 

- 104,6 MHz am Standort Berlin (Alexanderplatz) 

- 88,0 MHz am Standort Finsterwalde 

- 89,5 MHz am Standort Elsterwerda 

 

für die Dauer von sieben Jahren zugewiesen. 

 

2. Die Zuweisungsdauer kann bei Vorliegen einer ausreichenden Er-

mächtigungsgrundlage im Hinblick auf das staatsvertragliche Ziel der 

Digitalisierung der terrestrischen Übertragung von Rundfunk in Berlin 

und Brandenburg verkürzt werden. 

 
c) Verlängerung Zulassung und Zuweisung Radio TEDDY GmbH & Co. KG / „RA-

DIO TEDDY“ (B) 
 

1. Die der Radio TEDDY GmbH & Co. KG mit Bescheid vom 19. Sep-

tember 2018 mit Beginn zum 1. Januar 2019 erteilte Zuweisung für 

die UKW-Frequenzen Berlin 90,2 MHz und Frankfurt (Oder) 99,3 

MHZ zur Veranstaltung des Hörfunkprogramms „Radio TEDDY“ 

wird rückwirkend zum 1. Januar 2026 um weitere sieben Jahre bis 

zum 31. Dezember 2032 verlängert.  

 

2. Die Zuweisungsdauer kann bei Vorliegen einer ausreichenden Er-

mächtigungsgrundlage im Hinblick auf das staatsvertragliche Ziel 

der Digitalisierung der terrestrischen Übertragung von Rundfunk in 

Berlin und Brandenburg verkürzt werden. 

 

TOP 4: Aktuelles und Berichte 

a) Aktuelles (I)  
 

Der Medienrat nimmt die Vorlage 003-2026 zur Kenntnis. 

 

TOP 5: Verschiedenes 

Keine Themen 
 


